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Anlage 5: Ansatzvorschriften NKR und HGB 

 

Vorschrift 

HGB 

Inhalt Regelung im NKomVG und in der 

GemHKVO bzw. KomHKVO 

Keine 

Regelung im 

HGB 

 

Geleistete Investitionszuwendungen 

(Sonderposten) werden bei zeit-

bezogenen Vorhalteleistungen z. T. als 

aktiver RAP ausgewiesen, vgl. Ziffer 

311. IDW HFA 2/1996 

Gem. § 42 Abs. 4 GemHKVO/§ 44 Abs. 4 

KomHKVO Aktivierung als immaterieller 

Vermögensgegenstand und planmäßige 

Abschreibung 

Keine 

Regelung im 

HGB 

 

Empfangene Investitionszuweisungen 

und –zuschüsse werden als Sonder-

posten ausgewiesen und aufgelöst, 

Regelung der GemHKVO ist HGB-

konform (allerdings kein a. o. Ertrag bei 

nicht abnutzbar, sondern o. E.), 

Wahlweise können aber auch die 

Anschaffungskosten gemindert werden 

Gem. § 42 Abs. 5 GemHKVO/§ 44 Abs. 5 

KomHKVO Passivierung als 

Sonderposten und Auflösung über 

Nutzungsdauer wenn abnutzbar, 

Zuordnung zum Reinver-mögen, wenn 

nicht abnutzbar 

§ 246 Abs. 1 

S. 3  

Pflicht zur Aktivierung eines entgeltlich 

erworbenen Geschäfts- oder 

Firmenwertes 

Nicht zulässig aufgrund § 42 Abs. 3 

GemHKVO/§ 44 Abs. 3 KomHKVO 

§ 246 Abs. 2 

S. 2  

Verrechnung von VG, die dem Zugriff 

aller übrigen Gläubiger entzogen sind 

und ausschließlich der Erfüllung von 

Altersvorsorgeverpflichtungen oder 

vergleichbar dienen, mit den Schulden 

Nicht zulässig aufgrund 

Verrechnungsverbots § 42 Abs. 2 

GemHKVO/§ 44 Abs. 2 KomHKVO 

§ 248 Abs. 2 Selbst geschaffene immaterielle 

Vermögensgegenstände des Anlage-

vermögens können als Aktivposten in 

die Bilanz aufgenommen werden. Nicht 

aufgenommen werden dürfen selbst 

geschaffene Marken, Drucktitel, 

Verlagsrechte, Kundenlisten oder 

vergleichbare immaterielle Ver-

mögensgegenstände des Anlage-

vermögens 

Nicht zulässig 

§ 249 Abs. 1 

Nr. 1 

Passivierung von Rückstellungen für im 

Geschäftsjahr unterlassene 

Instandhaltungen für Aufwendungen, 

die im folgenden Geschäftsjahr 

innerhalb von drei Monaten, oder für 

Abraumbeseitigung, die im folgenden 

Geschäftsjahr nachgeholt werden 

Passivierungspflicht gem. § 43 Abs. 1 S. 

1 Nr. 3 GemHKVO/§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 

KomHKVO von Rückstellungen für 

unterlassene Instandhaltungen, soweit 

sie innerhalb von drei Jahren nach Ende 

des Haushaltsjahres nachgeholt werden 

§ 249 Abs. 1,  

Art. 28 

EGHGB 

Wahlrecht zur Passivierung von Rück-

stellungen für unmittelbare Pensions-

zusagen, die vor dem 01.01.1987 erteilt 

wurden, und Rückstellungen für 

mittelbare Pensionszusagen und für 

ähnliche Verpflichtungen 

Passivierungspflicht gem. § 43 Abs. 1 S. 

1 Nr. 1 GemHKVO/§ 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 

und 2 KomHKVO für alle unmittelbaren 

Pensionszusagen (z. B. an Beamte) und 

unmittelbaren ähnlichen 

Verpflichtungen (Beihilfen an 

Pensionäre) unabhängig vom Zeitpunkt 
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der Zusage, ebenso Passivierungspflicht 

für mittelbare Pensionszusagen und 

mittelbare ähnliche Verpflichtungen in 

Höhe der Deckungslücke bei der 

Versorgungseinrichtung zum 

Bilanzstichtag für die der 

Aufgabenträger einzustehen hat 

§ 250 Abs. 1 

S. 2 

Nicht zulässig, durch BilMoG 

aufgehoben 

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

für als Aufwand berücksichtigte 

Umsatzsteuer auf am Abschlussstichtag 

auszuweisende oder von den Vorräten 

offen abgesetzte Anzahlungen gem. § 49 

Abs. 1 S. 2 GemHKVO/§ 51 Abs. 1 S. 2 

KomHKVO 

§ 250 Abs. 3 Wahlrecht: Aktiver Rechnungs-

abgrenzungsposten für Unter-

schiedsbetrag bei Verbindlichkeiten 

(Disagio), zusätzliches Wahlrecht bei 

Abschreibungszeitraum für Disagio 

Pflicht zur Bildung eines Aktiven 

Rechnungsabgrenzungsposten für den 

Unterschiedsbetrag bei Verbind-

lichkeiten (Disagio) gem. § 49 Abs. 2 

GemHKVO/§ 51 Abs. 2 KomHKVO, 

zusätzliches Wahlrecht bei 

Abschreibungszeitraum für Disagio 

§ 254 Wahlrecht zur Bildung von Be-

wertungseinheiten für VG, Schulden, 

schwebende Geschäfte oder mit hoher 

Wahrscheinlichkeit erwartete Trans-

aktionen mit Finanzierungs-

instrumenten zum Ausgleich 

gegenläufiger Wertänderungen 

Nicht zulässig aufgrund 

Verrechnungsverbot § 42 Abs. 2 

GemHKVO/§ 44 Abs. 2 KomHKVO 

§ 274 Abs. 1 Aktivierung (Wahlrecht) oder 

Passivierung (Passivierung) von 

latenten Steuern aus der Differenz 

zwischen handels- und 

steuerrechtlicher Bewertung 

Nicht zulässig 

 


